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Yerfassune
der Technischen Hochschule Stuttgart

I. Aufgabe, Stellung und Gliederung der Technischen Hochschule.
$1 |

Die Technische Hochschule hat die Aufgabe, die Studierenden zu
urteilsfühigen Menschen zu erziehen, sie wissenschaftlich und
künstlerisch auszubilden sowie "7issenschaft und Künste durch v
Forschung und schôpferische Tätigkeit zu fordern.

32
Die Technische Hochschule ist dem Türtt. Kultministerium unnitte”
bar unterstellt und verwaltet sich selbst.

§ 3

Die Technische Hochschule gliedert sich in drei Fakultäten,
nämlich

I. Fakultät für Natur-und Geisteswissenschaften
II, Fakultat für Bauwesen t

III. Fakultät für Maschinenwesen,

* $ 4

Die Fakultäten gliedern sich folgendermassen in Abteilungen:
Fakultät I in

1. Abteilung für Mathematik und Physik
2. Abteilung für Chemie, Geologie und Biologie
3. Abteilung für Geisteswissenschaften und

Bildungsfücher
Fakultät II in

l. Abteilung für Architektur
2. Abteilung für Bauingenieur - und Vermessung =v

sei

Fakultät III in

1, Abteilung für Maschinenbau
2. Abteilung fiir Elektrotechnik

S 5

Das Türtt. Kultministeriun kann auf Vorschlag des Grossen Senats
Zahl, Umfang und Zusammensetzung der Fakultäten und Abteilungen
ändern,

I1. Lehrkörper der Technischen Hochschule

$ 6

Den Lehrkörper bilden:
1, ordentliche Professoren
2. ausserordentliche Professoren
3. Honorarprofecsoren
4, ausserp! annässige Pro fessoren -2- 
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D
5. Dozenten
6. Lehrbeauftragte
7. A3ntstenten

Mit jeder ordentlichen oder ausserordentlichen Professur ist die Ver-
pflichtung für cin bestimmtes Lehrgebiet verbunden ( Lehrstuhl). Der
zuständige Professor ist zugleich Direktor des zugehörigen Instituts,
Laboratoriums oder Ateliers und Vorstand der zugehörigen Lehrmittel-
samulung. Das gleiche gilt sinngemäss für Dozenten und Lehrbeauftragte,
soweit ihnen Lehrmittel sammlungen zur Verfügung stehen, Die Instituts-
direktoren regeln den Dienstbetrieb innerhalb ihres Instituts selbstän-.3

sie unterstehen als solche der unmittelbaren Dienstaufsicht des
rS, sind aber zur Berichterstattung an ihre Fakultät verpflichtet,

Assistenten sind in Lehre und Forschung dem zuständigen Lehrstuhl-
n1 er unmittelbar unterstellt. ;

Zur Unterstützung der Lehrstuhlinhaber werden nach Bedürfnis techni-
sche Beamte und sonstige Hilfskräfte bestellt,

]Dic allgemein dienstrechtlichen Verhältnisse der beamteten Lehrkräfte
werden durch das Beam engesetz gersgelt,
Bei Dozenten mit Lehrauftr#gen und bei Lehrbeauftragten gelten die

à atenrechtlichen Vorschriften nur hinsichtlich ihrer Tätigkeit an derqgHochschule.
[Dic Dozénten ohne Lehrauftrag unterliegen lediglich der Habilitations-
glordnung.
{Pie l'itglieder des Lehrkärpers sind, soweit sie den Beamtengesetz unter-
Stehen, verpflichtet, Berichterstattung für die akademischen Behörden
(Abschnitt TII) zu übernehmen, wenn nicht aus triftigen Gründen eine

lb»le2nuns gerechtfertigt ist. ;
[Die ordentlichen und cCusserordentlichen Professoren sind verpflichtet,
Sich innerhalb Jahresfrist nach ihrem Dienstantritt an der Technischen
Hochschule durch eine öffentliche Antrittsrede einzuführen.

$ 7.

PtagtlicH. oder komnun.1- P L31d.n, Sclbstvergcltuncckürnor der ge-
[5rbiichen 7i:5 chaft, "irtsehaftsverbé:de sowie private Betziebe kön-
pen die Amtshilfe oder dic Unterstützung der Lehrstühle und Institute
Durch wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten usw, gegen Erstattung
ler Kosten in Anspruch nehmen,

III. Leitung und Verwaltung der Technischen Hochschule

$8
ie Lcitung und Verwaltung wird geführt durch

A. den Rektor
. die Fakultäten
. die Abteilungen
. den Kleinen Senat
‚den Grossen Senat ;

 tCJCQgg

liu treten

t= ‚die Verwaltungsbeamten.

»
A

A
tor wird für die Dauer eiWesStudienjahres gegen End

S 1 envom Grossen Senat aus der Mitte der ordent
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aMccwaalt,. j NU 3

| ahiberechtigt sind alle Mitglieder des Grossen Senats einschliesslich
des Rektors, Die Mahl erfolgt durch geheime schriftliche Abstimmung mit
]ebsoluter Stimmenmehrheit, wobei Stimmenenthaltungen nicht mitzählen,
]ärhalten bei der Tahl zwei Professoren je die Hälfte aller zählenden
JStinnen, so entscheidet das Los. Der GewBhlte ha* sich über dic Annahme
[3er /ahl zu:erkláren; lehnt er sie ab, so wird sofort eine neue Tahl
] vorgenommen,
[Dic "ahl bedar^ der Bestütizuns des Xinisterpr&amp;sidenten und ist der
J. ilitBrregierung zu melden.
]'irà der Gew&amp;hlte vom XKinisterpr&amp;ásidenten nicht bestüátigt oder von der
J'ilitB5rregierung abgelehnt, so ist unverzüglich eine neue Vahl anzube-
jr2ovssen. Wiederwahl ist in diesem Falle nicht zulässig,

$ 10

[Die S5ffentliche Feier der Übergabe des Rektoramts findet zu Beginn des
oomnmersemesters statt. Der abgehende Rektor verpflichtet den neugewühl-
ten durch Handschlag und führt ihn in sein Amt ein. Die Amtszeit be-

m
€
nnt mit der Verpflichtung. Tährend dieser Amtszeit führt der abgehen-

le Rektor die Amtsbezeichnung Prorektor. Stellvertreter des P.ktors
qeiné der Prorektor und bei dessen Verhinderung die nüchsten Vorgánger

min Rektorant.
ird das Amt des Rektors in der zweiten Hälfte des Antsjahres erlediet

. ?

i

so ist der Prorektor zur Ubernahme verpflichtet. Tritt dic Erledigung&gt;x2 -

or Ablauf eines halben Jahres ein, so findet eine Neuwahl Statt, und
Kies Übergabe des Rektoramts erfolgt dann vor dem versammelten Grossen
penat.

$ 11

Der Rektor vertritt die Technische Kochschule nach aussen. In seiner
Eatlichen Tätigkeit gebührt ihm die Bezeichnung lMagnificenz.

r ist verantwortlich für die wissenschaftliche, künstlerische und er-
ieherische Leistung der Technischen Hochschule und für die Fandhabung
nd Vollziehung aller au? die Technische Hochschule und ihre Angehôori-

b

enstaufsicht über die Eitglieder des Lenrk5rpers, die Beamten, Unter-
uten und Hilfskräfte der Technischen Kochschule, Er erteilt ihnen Ur-

pan gemäss den bestehenden Vorschriften.
S 42

e€xtor veranlasst die PVakulbüten, die Abteilungen oder einzelne Lite
er des Lehrkörpers zu den Ausserungen, die für die Beschlüsse des

€

ektor kenn im Einverständnis mit dem Kleinen Senat aus den Mitglie-
1 S Lehrk8rpers Ausschüsse für solche Angelegenheiten ernennen, die
chi n den Bereich einer Fakultät allein gehören, An den Ausschuß.
tzungen kann der Rektor mit beschliessender Stimme teilnehmen .

er Zektor kann mit beratender Stimme an den Sitzungen aller Fakultäten
d Abteilungen teilnehmen.

dle
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§ 13
xtor beruft den KleinenDe Senat und den Grossen Senat zu ihren Sit-

cn unter Mitteilung
V der Tagesordnung ein, leitet als Vorsitzender

erhandlungen und tr#et Sorge fiir die Ausführung ihrer Beschlüsse,
für die in $ 26 und

LEE
€
veranlasst die rechtzeitige Vornahme der Wahlen

30 genannten Vertreter,
z eiennet alle Berichte, Beschllisse und Vers‘ent lichungen der Senate

t der Unterschrift M Rektor und Senat der Technischen Hochschule" und
t sciniom Nomen, die übrigen Sehriftstücke mit der Unterschrift " Hek-brant ! schen Kochschule" und mit seinem Namen

$ 44

qr hector bewirkt die Aufnahme der Studierenden,
T Jie Abteilungen und ihre Verpflichtung,

| sorgt für die Aufrechterhaltung der akademischen Disziplon.

ihre Einschreibung

B, Die Fakultäten,

$ 15
de Takults
biet der

[5 besteh:

besteht aus den Mitgliedern des Lehrkürppers, die dem Ft
lakultät angehören und wird durch ein Kolleeium vertreten.
aus

ach-

l. den ordentlichen Professoren der Takultät
2. den ausserordentlichen P-ofessoren der Fakultät

| 3. einem von den Dozenten gewählten Vertreter, 
Vertreter der Dozenten ist wählbar, wer mindestens 3 Jahre eine Lehr-

cigkeit an der Technischen Hochsschule als Dozent ausgeübt hat. Die Amts-
erfolst jeweilsher des gewählten Vertreters beträgt 2 Jahre. Die Tahl

Schluss des "interhaJbjahres für die am 1. April beginnende Amtszeit;
h gehe’ me schriftliche[5 Leitung hat der Dekan; sie wird vollzogen durc

Stimmung, Bei Stimmengleichheit entschei de + das as

§ 16

der Spitze jeder Fakultidt steht der Deka
Seiner amtlichen Tätigkeit gebührt ihm dic Bezeichnung
tktabili tat,
wird von lakultätskollegium jeweils auf zwei Jahre aus der Zahl
ordentlichen Professoren der Fakultät möglichst unter Einhaltung

iler bestimmten Reihenfolge berufen. Hiervon ist den Ministerium Mittei-
Po zu machen.

] Dezan tritt sein Amt am 1, April an.
ne Stellvertreter sind sein Amtsvorg&amp;nger oder bei dessen

ÿ nächsten Vorgänger im Dekanat.
Ubernahne des Dekanats gehört zu den

atlichen Professoren.
an kann ein ordentlicher Professor nur orden, wenn er mindesten
1 Jahre dem Takultdtskollegiumn angehört hat,

[v Lektor kann nicht zugleich Dekan sein.

$ 17
I Dekan beruft das Fakultütskollegium zu den Sit- ungen unter Mittei-
Ic der Tagesordnung, leitet die Verhandlungen und führt Beschlüsse
fran. Er kann dem Kollegium nicht angehörige Mitglieder des

Verhinderung
a ienstlichen Pflichten der or-

31

-5-
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-5-
hrkörpers oder Beamte der Technischen Hochschule mit beratender Stim-

zu den Verhandlungen beiziehen.
Stellt nach Bedarf fü: die einzelnen Gegenstände Berichterstatter

uf. Mit Genehmigung des Fakultätskollegiums kann er die Berichterstat-
ne einem der Fakultät nicht angehörigen Mitglied des Lehrkörvers,
jtigenfalls auch einem Professor einer anderen Hochschule, übertragen;
m Berichterstatter kommen dann in dieser Sache die vollen Eechte und
‘lichten eines Kollegiumsmitgliedes zu.

hat die Fakultät von allen sie berührenden wichtigen Beschlüssen des
Leinen Senats in Kenntnis zu setzen.

1 Steht das Lecht zu, bei eiligen Angelegenheiten ohne vorherige An-
rung des Pakultütskollegiums zu handeln mis der Verp?lichtung, darüber

der nächsten Sitzung Bericht zu erstatten.

§ 18

3: "akultátskollegium ist beschlussfühig, wenn ausser dem Dekan oder
(inem Stellvertreter wenigstens die Halfte der Nitglieder anwesend

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle dér Stim-
eiohheit hat der Vorsitzende, der sonst nicht mitgestimmt, die ent-

cidendé Stimme. \

, bei Promotionen zu berichten und zu prüfen, steht ausser
19 ordentlichen und ausserordentlichen Professoren den Mindestens drei

fore habilitierten Dozenten zu, wenn die Dissertation unter ihrer Lei-
aos angefertigt ist. Der Berichterstatter hat Stimmrecht,
Inn ein Gegenstand der Beratung persönliche Rechte oder Interessen eines
|«vltätemitgliedes oder seiner Verwandten oder Verschwägerten in gera-
[r Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad berührt, so darf
(= beteiligte Mitglied an der Beratung und Beschlußfassung über diesen
aMecostand nieht teilnehmen.

$ 19

Yen den FakultBtskollegium nicht angehdrigen Dozenten steht dag Recht
3, in Angelegenheiten, die ihre Lehrtätigkeit betreffen, Anträge an die
aMcult8t zu stellen und in einer PakurtBtssitzung £u vertreten.

$ 20

Jr Dekan und das Fakult&amp;B*tskollegium haben die Angelegenheiten der Fa-
tät zu besorgen, Sie sind in erster Linie für den vissenschaftlichen
nd der Fakultät verantwortlich, ;

für die Vollständigkeit des Unterrichts auf dem Gebiet der Fakultät
zu sorgen und die dazu nötigen Anträge bei dem Rektoramt zu stellen;
a Vorschläge wegen Berufung neuer Lehrkräfte fü erledigte oder neu

1 geschaffene Professuren der Fakultät zu machen; auf Grund der Vorschlä-
£e eines Berufungsausschusses entscheidet das Fakultätskollegium über

ÿ de an den Grossen Senat zu bringenden Anträge; zu der Beratung des
1 Berufvngsausschusses und des Fakult&amp;tskollegiums ist ein vom Rektor
(zu bestimmendes Mitglied einer anderen Fakultät, dem die Mitbericht-
Jerctattung im Grossen Senat zukommt, mit beratender Stimme beizuzie-
Ahnen;
Y\nträge auf Erteilung und Entziehung der venia legendi zu stellen,;
ÿ dic aus der Promotionsordnung sich ergebenden Rechte und Pflichten
qvahrzunehmen;

| Preisaufgaben und Anträge auf Zuerkennung von Preisen und Belohnun-
A gen zu stellen;

-5-
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. Anträge auf Einladung von Gastdozenten zu stellen,
nstitutsvorstünde haben dac Recht, Anträge zum Haushaltsplan sowie
ür notwendige Bauten und bauliche Änderungen ihres Instituts unmittel-bar de» Pektoramt einzureichen.

C. Die Abteilungen
$ 21

ede Abteilung besteht aus den Vitgliedern des Lehrkdrpers,
Fachgebiet der Abteilung angehören, und wird durch ein Ko

2, das aus den ordentlichen und ausserordentlich
Ber Abteilung besteht,

die dem
llegium ver-

en Professoren

S 22
n der Spitze jeder Abteilung steht der Abteilungsleiter,
r wird vom Abteilungskollégium Jeweils au? 2 Jahre aus der Zahl der
rdentlichen oder ausserordentlichen Professoren der Abteilung móg-
icht unter Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge berufen,
eine Stellvertreter Sind seine Amtsvorgänger oder bei dessen Verhinde-g4Ung die nächsten Vorgänger,
ie Übernahme der Abteilungsleitung gehört zu den dienstlichen Pflich-Jeo der Professoren.

Poteilungsleiter kann ein Professor nur werden, wenn er mindestens zwei
hre dem Abteilungskollegium angehört hat,

ior Dekan soll und kann zugleich Abteilungsleiter sein

$ 25
Tr Abteilungsleiter hat dic Studierenden in Unter' ichtsfragen Zu bera-
n. Er beruft das Abteilungskollegium zu den Sitzungen, leitet die Ver-
thdlungen und führt dic Beschlüsse durch. Er kann der Abteilung nicht

@sedrige Mitglieder des Lehrkürpers oder Beamte der Technischen Hoch,
hule mit beratender Stimme zu den Verhandlungen beiziehen,

' hat die Abteilung von allen sie berührenden wichtigen Beschlüssen
$5 Kleinen Senate in Kenntnis zu setzen und den Dekan der Fakultät über
Üchtige Beschlüsse der Abteilung zu unterrichten,

didise

$ 24
gs ibteilungskollegium ist beschluSGfBhig, wenn außer dem Leiter oder

qi:inea Stellvertreter wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist,
Yschitisse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle der Stimmen-

eichheit hat der Vorsitzende, der sonst n'eht mitstimat, die ent-J .cidende Stimme.
ge ibteilungssitzung kann nit einer Fakultätssitzun n.

diesem Falle wird die gesamte Sitzung vom Dekan oder Seinem Stellver-
Jc ter geleitet, :

ch für die Abteilungssitzungen gilt sinngeuBss $ l8 Abs.3

$ 25
Abteilungsleiter und das Abteilungskollegium haben die Angelegenhei-
der Abteilung zu besorgen, Sie Sind in erster linie für den Unter-ht der Abteilung verantwortlich.

Are besonderen Aufgaben sina: 4
die vorgeschlagenen Vorlesungen und Übungen der
%igen und Anträge zum Vorlesungsverzeichnis z

&amp; verbunden werden

3.

Abteilung zu geneh-
u stellen:

-—9.
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einungsverschiedenheiten zwischen den Abteilungsmitgliedern we-
gen Unterricht, Benützung von Hôrsälen und Lehrmitteln Sowie wegen

' Vahl der Stunden zu erledigen, vorbehaltlich der Berufung an
die Fakultät oder den Kleinen Senat;

Anträge zu stellen wegen Erteilung von Lehraufträgen;
die Vorschriften für die Diplomprüfungen in der Abteilung zu ent-
werfen und die Diplomprüfungen durchzuführen;
Gutachten über die Türdigkeit der Studierenden der Abteilung abzu-
geben, die sich um Stipendien oder Unterrichtsgeld und Gebühren-
naehlaB8 bewerben.

D. Der Kleine Senat

$ 26
Der Kleine Senat setzt Sich zusammen aus:

l. dem Rektor,
2. den Prorektor,
3. den Dekanen und Abteilungsleiter^. dem Verwaltungsdirektor(854),5. einem von den Dozenten aus ihrer Witte ge-

wählten Vertreter
6. einem ASTA-Vertreter bei Beratungen über

Studentische Angelegenheiten,

2

fiver die Wehlbarkeit des Vertreters der Dozenten und über seine
Jon) gilt $ 15 Abs. 2

"Dcr Kleine Senat ist beschlußfähig, wenn ausser dem Rektor oder seinem
{Stellvertreter mindestens 3 Dekane oder Abteilungsleiter anwesend Sind,
Die Dekane und Abteilungsleiter sind verpflichtet, den Sitzungen des
Kleinen Senats beizuwohnen oder im Verhihderungsfalle sich durch
Meinen Stellvertreter vertreten zu lassen,

$ 27

er Fektor und der Kleine Senat können Mitglieder des Lehrkörpers oder
canté der Technischen Hochschule, die dem Kleinen Senat nicht ange-
ren, als Berichterstatter mit beratender Stimme beiziehen. Ebenso

Onnen Saochverstündige oder Beteiligte mit beratender Stimme beigezogen

| Seratungen, die die Institute betreffen, nüssen die zuständigen
ÿnetitutsvorstände mit beratender‘ Stimmne beigezogen werden.

@ "ur den Bibliothekar vgl. $ 35).
-Nqu: die Sitzungen des Kleinen Senats gilt sinngemäss $ 18 Abs.5

$ 28

Wer Xleine Senat ist die akademische Behörde für dic laufende Verwal-
Fung der Hochschule und für alle Angelegenheiten, die nieht ausdriück-
Mich anderen Eochschulbeh8rden zugewiesen sind,
Mhz kommt zu:
4 die Entscheidung

1. in Angelegenheiten derstudentisoben Vereine
2, in Disziplinarsachen der Studierenden
2. bei lleinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Fakultüten

über Unterrichtsangelegenheiten, vorbenaltlich der Berufungan den Grossen Senat

-—
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über die Vergebung von Hochschulräumen
über die Benützung der Hör- und Ubungssäle
über die Veranstaltung akadenischer Feierlichkeiten und die
Vertretung der Hochschule bei besonderen AnlBssen
über die Feststellung des Vorlesungsverzcichnisseg undStundenplanes
über die Verteilung der Mittel für Besichtigungs-und Belehrungs-
reisen an die Abteilungen
über die Annahme von Schenkungen an dic Hochschule oder ihre In-
Stitute ohne lästige Auflage
über die &amp;nnahme von Stiftungen, über Stiftungsverfassungen und
deren Anderung, über die "ahl von Stiftungsorganen und die Fest.
setzung ihrer Bezüge;

) die Antragstellung beim Ministerium
über die Feststellung des Haushaltsplans
über die Deckung ausserordentlicher, im Haushaltsplan nicht
vorgesehener Ausgaben ;

über die Festsetzung des Unterr:chts-und Ersatzgeldes sowieSonstiger Gebühren
über Bauangelegenheiten :

über Anstellung der Beamten ( ausgenommen der in $ 32 Abs. 2b 6
genannten) j
über die Annahme von Schenkungen, die mit einer Auflage für die
Hochschule verbunden sind
über Vergbung von Dozentenstipendien
über Veranstaltung von Belehrungsreisen ins Ausland,

$ 29

fer Kleine Senat ist befugt, die zu seinem Geschäftskreis gehörenden
fneclegenheiten an den Grossen Senat zu bringen, Andererseits hat der

i nat die ihm vom Grossen Senat zur Vorbereitung oder zur Ent-
-aM^neidung überwiesenen Angelegenheiten zu behandeln.

sr Rektor kann einen Beschluss des Kleinen Senats, gegen den ihm
aphverwiegende Bedenken vorzuliegen scheinen, der Entscheidung desgrossen Senats unterbreiten,
aorhcbt in einer Angelegenheit, die eine Fakultät Vorzugsweise berührt,

Le Jakultüt gegen einen Beschluss des Kleinen Senats Einspruch, so ist
aM cionfalls die Entscheidung des Grossen Senats einzuholen,
den Mitglied des Grossen Senats steht das Recht Zu, die Akten der Ver-
@ ndlungen des Kleinen Senats einzusehen,

E. Der Grosse Senat

$ 30
Grosse Senat besteht aus

den Rektor und sämtlichen ordentlichen und ausserordentlichen
Professoren T

len ‚gemäss $ 26 Abs, 1 gewählten Mitglied des Kleinen Senats
€-aem in gleicher Weise auf die Dauer von Zwei Jahren gewählten wei-
teren Vertreternder Dozenten
dem Verwaltungsdirektor
je einem Vertreter der Fachgebiete Geschichte, Virtschaftswissen-
schaften und Textilchemie
einem Vertreter der Assistenten

-9
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4.4. — Da 5TH
7. dem ASTÉ-Vorsitzendenvhei der Beratung über studentische Angelegen-heiten
Tür die Sitzungen des Grossen Senats gilt SinngemBss § 48 Abs, 5

S 31
Die Senatsmitgliedér sind verpflichtet, den Sitzungen des GrossenSenats beizuwohnen.
Der Grosse Senat ist beschlussfBühig, Wenn ausser dem Vorsitzenden we-
nisgstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist,
Im Talle der Stimmengleichheit hat der Vorsitzende, der sonst nicht
miistimnt, die entscheidende Stimme,

$ se

J Der Grosse Senat ist die akademische Behörde für die allgemeinen
J Zochschulangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung.
Ina kommt zu:
12) in eigener Zuständigkeit

1, die Wahl des Rektors
2die Entscheidung von Ueinungsverschiedenheiten zwischen den Vit-

gliedern des Lehrk8rpers oder den Fakultäten bei Berufung gegen
Beschlüsse des Kleinen Senats ($ 29)
die Vornahme von Ehrenpromotionen und die Erne hung von Ehrenbür-
gern und Ehrensenatoren der Hochschule
die Erteilung oder Entziehung der venia legendi und die Entschei-dung über Umhabilitationen
die Erteilung von Vorschriften für die Studierenden;

A») aie Antragstellung beim Ministerium
über Prüfungsordnungen, Promotionsordnung und Habilitationsord-nung
Uber Anderungen der Verfassung oder der Einrichtungen der Hoch-
schule i

über Errichtung oder Anderung von Lehrstühlen, Instituten undBeamtenstellen
über Besetzung der ordentlichen und ausserordentlichen Pro fessuren
über die Verleihung der Dienstbezeichnung Eines ausserplanmässi-
geh Professors und die Ernennung zum Honorarprofessor
über die Besetzung der Stellen des Verwaltungsdirektors, des
Bibliothekars, des Leiters der irtechaftsabteilung, des Kassensleiters und der Sekretüre
über Berufung von Gastdozenten,

F. Die Yerwaltungsbeamten

$55
a1: ständige Verwaltungsbeamte der Technischen Hochschule sind ange-aMtcIIlU:

der Verwalturegsdirektor
der Bibliothekar
der Leiter der Tirtschaftsabteilung
der Kassenleiter

‚ die Sekretäre

die nötigen Kanzlei- und Unterbeamten,
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$ 54

Der Verwa tungsdirektor hat den Eektor und die akademischen Behörden
in der Verwaltung der Hochschule zu unterstützen, Er ist der Vorstand
der Kanzlei. Er hat Stimmrecht im Grossen und Kleinen Senat sowie in
den Ausschüssen, in die er berufen wird, ferner die Berichteretattung
in Disziplinarsachen sowie in allen Verwaltungsangelegenheiten, Soweit.vy

nicht besondere Berichterstatter aufgestellt sind.

$ 35

Der Bibliothekar muss abgeschlossene Hochschulbildung und Fachschulung
besitzen, Er leitet dic Geschäfte und vertritt die Hauptbücherei nach
aussen, Dei Beratungen von Bücherangelegenheiten im Kleinen oder Gross
Sen Senat muss er mit beschliessender Stimme ZUSEZogen werden.

§ 36

Leiter der "irtschaftsabteilung hat auf die ordnungsmässige Ver-
Rc dung der Planmittel zu achten; er hat ausserden die Vermögensver-
awaltung der der Hochschule angegliederten Stiftungen. Bei der Aufstel-

s des Entwurfs des Haushaltsplans sowie bei der Beratung von Fragen
s Kassen- und Rechnungswesens einschliesslich der Stiftungen und der

onstigen seinen Geschäftskreis berührenden Gegenständen ist erp im
leinen Senat mit beratender Stimme beizuziehen, Er hat den Verwaltungs-
irektor bei Verhinderung zu vertreten,
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ÿ- cr “assenleiter hat die Leitung des Kassen-und Rechnungswesens der
echnischen Hochsehule unà ihrer Institute.

$ 38

Die Hochschulsektretäre Sorgen für ordnungsgemässe Erledigung der Sekre-
qariavsgeschüfte. Der erste Sekretär führt in den Sitzungen des Gros-
en ud Kleinen Senats das Protokoll.

IV. Besucher der Technischen Hochschule

$ 39

gliedern sich in Studierende

ber die Zulassung von Studierenden una Casthórem, über die von ihnen zu
nuiricntendeu Gebühren und über die Benützung der Unter» ichts-und
onstigen Binrichtungen werden besondere Vorschriften erlassen.

V. Prüfungen, Zeugnisse und Preisaufgaben
o

3

ber die an der Technischen Hochschule abzulegenden Diplompr'ifungen,
romotionen und Habilitationen werden besondere Ordnungen aufgestellt,
urch die erfolgreiche Ablegung einer Diplomprüfung an dér Technischen

Hochschule wird der Grad eines Diploming e a

40

zenieurs erworben,
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Die Technische Hochschule erteilt auf Grund besonderer Bestimmungen
die ürde eines Doktor-Ingenieurs oder eines Doktors der Naturwis-
senschaften. 0 ;

Die Technische Hochschule erteilt oder entzieht auf Gru
2estionungen die venia legendi; auf Grund der ven
las l'inisterium die Ernennung zum Dozenten aus,

1jährlich werden Preisaufgaben gestellt. Für die Bevertung gelten
:sondere Bestimmungen. Die Preisverteilung findet bei der Offentlichen
ier der Ubergnbe des Rektoramts statt.

nd besondefer
ia legendi spricht

VI, Programm und Jahresbericht

$ 41

Tür jedes Studienjahr wird ein Programm aufgestellt, aus dem das
“esentliche über die Einrichtungen der Technischen Hochschule, über die
Aufnahnebedingungen für die Studierenden und Gasthörer, über die
Studienpläne usw. zu ersehen ist.
Bei der öffentlichen Feier der Ubergabe des Rektoramte erstattet der
Scheidende Rektor einen Bericht über die wichtigen Vorkommnisse seinesÁmtsjahres,

VII, Übergangsbestimmungen

$ 42

‘assung tritt am in Kraft,
Rhächste Rektorwahl findet jeweils gegen Ende des "intessemesters
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